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Der Chef der Staatskanzlei Patrick Dahlemann hat heute ein 
Großbanner zur Bewerbung der Zentralen Feierlichkeiten zum 
Tag der Deutschen Einheit enthüllt.  
 
„Der Höhepunkt unserer Bundesratspräsidentschaft rückt näher: 
In 100 Tagen startet das große Bürgerfest zum Tag der Deut-
schen Einheit. Vom 2. bis zum 4. Oktober begrüßen wir in unse-
rer schönen Landeshauptstadt Gäste aus ganz Deutschland. Es 
macht großen Spaß, das Fest mit unseren Partnerinnen und 
Partnern zu planen und jetzt gemeinsam in die heiße Phase der 
Vorbereitung zu gehen“, sagte Dahlemann.  
 
Mit dem Großbanner am Parkhaus in der Graf-Schack-Allee, di-
rekt gegenüber dem Schweriner Schloss, sprechen das Land 
und die Stadt die Einladung zum Bürgerfest aus. „Es wird ein 
Fest für alle: zum Mitmachen, Einbringen und Genießen“, sagte 
Dahlemann. „An den drei Festtagen werden wir ein Programm 
anbieten, das alle Generationen anspricht – und die Gäste hof-
fentlich genauso freudig stimmt wie die Menschen auf unserem 
neuen Großbanner.“   
 

Dahlemann sagte weiter: „Das Parkhausbanner heute ist der 
Auftakt: In den kommenden Wochen und Monaten werden wir 
auf ganz unterschiedlichen Wegen unsere Einladung zum gro-
ßen Bürgerfest in Schwerin aussprechen – von Social Media bis 
zu einer Plakatkampagne in Norddeutschland ist alles dabei.“  
 
Und auch die Landeshauptstadt ist knapp drei Monate vor Be-
ginn des Bürgerfestes voller Vorfreude und Erwartung. Oberbür-
germeister Badenschier: „Am Großbanner gefällt mir besonders 
der Hashtag #vereintfeiern, da es genau das sagt, was wir ge-
meinsam erleben wollen: Austausch, gute Stimmung und das 
wunderschöne Schwerin.“  
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